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Sportausschuss (zur Kenntnis) 24.01.2023 o]

Sachverhalt:

Das als Anlage beigefugte Schreiben der drei Braunschweiger Sportvereine Braunschweiger
Manner-Turnverein von 1847 e. V., SC Einigkeit Gliesmarode von 1902 e. V. und SV
Olympia 92 e. V. vom 15. November 2022 hat die Verwaltung zum Anlass genommen,
persoénliche Gesprache mit den drei vorgenannten Vereinen sowie der Sport- und
Kulturgemeinschaft Dibbesdorf e. V. (SKG) als Eigentimer der Mehrzweckhalle Dibbesdorf
zu fuhren.

Die im 0. g. Schreiben angemerkte wiederholte Aussetzung der Dynamisierung kann seitens
der Verwaltung nicht bestatigt werden. Die Methodik der Dynamisierung wurde in den
Gesprachen mit den genannten Sportvereinen besprochen und es herrschte Einigkeit
dariber, dass die Dynamisierung der Betriebs- und Unterhaltungskostenzuschisse korrekt
erfolgt ist.

Die Verwaltung sicherte den Sportvereinen eine Uberpriifung der aktuellen Zuschusspraxis
im Bereich der Betriebs- und Unterhaltungskostenzuschiisse zu. Ziel soll eine
Vereinheitlichung der Bezuschussung sowohl von ungedeckten und gedeckten Sportstatten
als auch von Sportfunktionsgebauden sein.

Hierflr werden die vier genannten Sportvereine der Verwaltung die tatsachlichen Kosten fiir
die Unterhaltung und zum Betrieb der jeweiligen vereinseigenen Turn- und Mehrzweckhallen
(u. a. Energiekosten, Reinigung, Pflege, Wartung) mitteilen.

Die Einrichtung eines im Schreiben genannten stadtischen Sonderfonds schatzten alle
Beteiligten zum jetzigen Zeitpunkt als nicht erforderlich ein. Es wurden bereits verschiedene
Malnahmen, die die Sportvereine in Zeiten steigender Energiekosten und hoher Inflation
entlasten sollen, von anderen staatlichen Stellen beschlossen.

Zum einen profitieren die Vereine von der bundeseinheitlichen Strom- und Gaspreisbremse.
Zum anderen konnen sie beim Landessportbund Niedersachsen eine Forderung fir die
Mehrkosten beantragen. Hierfir stellt das Land Niedersachsen ein Budget von 30 Millionen
Euro zur Verfugung. Da die Auswirkungen dieser MaRnahmen nicht absehbar sind, sieht die
Verwaltung aus sportfachlicher Sicht zum jetzigen Zeitpunkt keinen Handlungsbedarf.

Die Situation wird die Verwaltung zur zweiten Jahreshalfte 2023 in einem weiteren Gesprach
mit den Vereinen neu evaluieren. Die Verwaltung wird dem Sportausschuss zu gegebener
Zeit erneut berichten.
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Herrn Fachbereichsleiter
Michael Loose : A
~ Auguststrafie 9 - 11 -
38100 Braunschweig V4

Bitte auf Erh6hung des Zuschusses zu den Unterhaltungs- und Betriebskosten
fiir vereinseigene Sportstitten, hier Turnhallen und Gymnastikraume sowie
Einrichtung eines Sonderfonds ,[Energiekosten fiir Sportvereine mit eigenen
Anlagen*”

Sehr geehrter Herr Loose,
Sachverhalt:

In den Sportférderrichtlinien der Stadt Braunschweig sind auch die Zuschiisse zu den
Unterhaltungs- und Betriebskosten fiir vereinseigene Sportstitten geregelt. Der
pauschale Zuschussbetrag fiir z.B. Turnhallen betragt hier seit 2013 unveréndert
15,53 € je gm. Die seinerzeit beschlossene Dynamisierung der Zuschisse zur
Anpassung an die steigenden Lebenshaltungskosten ist in den vergangenen Jahren
wiederholt ausgesetzt worden. So betragt die Steigerung fir die Zuschiisse im
laufenden Jahr 14,9%. Zum Vergleich: der Verbraucherpreisindex fiir Deutschland ist
seit 2015 bis August 2022 um 18,8% gestiegen und die Mieten fiir die stadtischen
Tum- und Sporthallen sind um durchschnittlich knapp Gber 30% im Vergleichszeit-
raum gestiegen. :

Von daher bitten wir um eine generelle Erhdhung des Zuschusses zu den

- Unterhaltungs- und Betriebskosten fiir vereinseigene Turnhallen, Gymnastikrdume
und Sanitarraume im Vorgriff auf die anhaltende Inflation und zum Ausgleich der
ausgesetzten Dynamisierung um 25% ab dem 01.01.2023.

Daruber hinaus bitten wir um die Einrichtung eines tempoi'éren Sonderfonds
.Energiekosten fiir Sportvereine mit eigenen Sportanlagen bzw. mit in Eigenregie
betriebener angemietete oder gepachtete Sportanlagen*.
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Begriindung:

Die Nachwirkungen der Coronakrise (vor allem der Mitgliederrickgang, im
niedersachsischen Mittel 2020 3,7%), die gréRtenteils durch den in 2021 folgenden
Lockdown noch verstarkt wurden, sind noch heute zu splren und flihren zu einem
verringertem Beitragsautkommen, der Haupteinnahmequelle der Sportvereine.

Bisher haben die Sportvereine die allgemeinen Preissteigerungen zur Bewirtschaftung
und Unterhaltung lhrer eigenen Sportgebaude seit 2013 in Héhe von 18,8% bis
August 2022 komplett allein getragen.

Dies wird sich nun nach iber zwei Jahren Coronakrise und damit verbunden vielen
Monaten ohne geregelten Sportbetrieb und der bevorstehenden Energiekrise im
diesjahrigen Jahresergebnis sehr negativ niederschlagen.

Mit der Schaffung eines Sonderfonds kdnnten besondere Harten, die durch die
Energiekostensteigerungen ausgeldst werden, abgefangen werden. Denn einen
Grof3teil der Betriebskosten machen die Energiekosten aus. Und bei auslaufenden
Preisbindungen zum Jahresende kommen nach heutiger Prognose z.B. beim Strom
Kostensteigerungen von bis zu 200% auf die Vereine in diesem Bereich zu.

Gern tragen wir mit gezielten Mal3nahmen bei Temperaturreduzierungen,
Umrustungen auf LED oder energetischen Sanierungen zu Einsparungen aktiv bei
bzw. haben dies auch mit grofzlgiger stadtischer Unterstitzung in den vergangenen
Jahren schon getan.

Es erscheint uns allerdings wenig zielfUhrend, wenn wir zur Kostenerspamls zum
Beispiel das warme Wasser in den Duschen abstellen. Das wiirde zum einen eher zu
einem weiterem Mitgliederriickgang fihren und zum anderen wieder die weniger
finanzstarken Mitglieder treffen und die Schere zwischen ,arm® und ,reich® in den
Kopfen dieser Mitglieder weiter vergrofRern. Wurde der organisierte Sport in der nahen
Vergangenheit immer wieder als ,Kit der Gesellschaft” gelobt, wo Herkunft oder
finanzieller Status keine Rolle spielen und alle vereint ein Ziel verfolgen, so darf er
nun nicht aus Energiekostengriinden dieser wichtigen Aufgabe beraubt werden.

Sollten flr diesen Zweck auch Bundes- oder Landesmittel zur Verfigung gestellt
werden, so sollte der stadtische Fonds subsidar greifen.

Fur Rickfragen oder ein personliches Gesprach stehen lhnen die Unterzeichner gemn
zur Verfigung.

Mit freundlichen GriuRRen -

Braunschweiger Manner- SC Einigkeit Gliesmarode SV Olympia‘’82
Turnverein von 1847 e.V. von 1902 e.V. . Brauns/c?veig e.V.

sl s iR /./
- fﬁ ’Tj S | &Lé:f /( | .To?

Jo g Diekmann Michael Bodmann Heinz Grolle
schaftsfiihrer Vorsitzender 3.Vorsitzender



	Vorlage
	Anlage  1 Schreiben Vereine Erhöhung Zuschuss 15.11.2022

